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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass der Verwaltungsgerichtshof die wiedergegebene Einschätzung des unabhängigen

Bundesasylsenates bei entsprechender Berücksichtigung der individuellen Situation der Asylwerberin vor dem

Hintergrund der Verhältnisse in Sri Lanka, die vom andauernden Kon<ikt zwischen den staatlichen Sicherheitskräften

und der größten bewa>neten Oppositionsgruppe "Liberation Tigers of Tamil Ealam" (LTTE) geprägt sind, und der dazu

im angefochtenen Bescheid getroffenen Feststellungen nicht zu teilen vermag.
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